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Texte du Praesidium Amendement proposé

(2) Der mehrjährige Finanzrahmen wird in ei-

nem Europäischen Gesetz des Rates festge-

legt. Der Rat beschließt nach Zustimmung

des Europäischen Parlaments, das mit der

Mehrheit seiner Mitglieder Stellung

nimmt.

(2) Der mehrjährige Finanzrahmen wird in ei-

nem Europäischen Gesetz des Rates festge-

legt. Der Rat beschließt einstimmig, so-

weit die jährlichen Obergrenzen der

Mittel für Verpflichtungen je Ausga-

benkategorie oder die jährliche Ober-

grenze der Mittel für Zahlungen betrof-

fen sind. Der Rat beschließt nach Zustim-

mung des Europäischen Parlaments, das

mit der Mehrheit seiner Mitglieder Stel-

lung nimmt.

Begründung:

Grundsatzentscheidungen bedürfen der Einstimmigkeit. Es ist deshalb eine differenzierte Be-

schlussfassung über den mehrjährigen Finanzrahmen notwendig, die die Grundentscheidungen über

die jährlichen Obergrenzen in der Einstimmigkeit belässt. Diese Differenzierung für die Beschluss-

fassung ist auch in Art. III-304 Abs. 2 und 3 enthalten.


